
@@NMR«FaxNr» 
::S=«InnungsNr»-«BetriebsNr»-«Firmenname» 

 

Kreishandwerkerschaft Heilbronn-Öhringen 

INFOS FÜR ÜBER 2.000 PREMIUM-HANDWERKSBETRIEBE 

74074 Heilbronn Ferdinand-Braun-Straße 26 www.handwerks.org info@handwerks.org T. 07131-9358-0 F. 07131-9358-88 

16.12.2020 KH-Aktuell Ausgabe 20  
  
 

orona-Lockdown ab 16.12.2020: Auswirkungen für das Handwerk 
 

Angesichts der dramatischen Pandemie-Entwicklung wird das öffentliche Leben in 

Deutschland erneut heruntergefahren. Ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, gibt es einen 

bundesweiten Lockdown.  

 

Die angepasste Corona-Verordnung für Baden-Württemberg, Stand 15.12.2020, 

veröffentlicht am 15.12.2020 um 23 Uhr, in Kraft ab 16.12.2020, finden Sie unter: 

 

https://www.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201215_CoronaVO_konsol

idierte_Fassung_ab_201216.pdf 

 

oder unter: www.baden-wuerttemberg.de 

 

 

Für Handwerker besonders wichtig sind diese neuen Regelungen: 
 

Welche Dienstleistungen müssen schließen?  

Im Rahmen des Lockdowns müssen körpernahe Dienstleistungen schließen. Dazu gehören: 

 Kosmetikstudios 

 Nagelstudios (mit Ausnahme von medizinisch notwendigen Behandlungen) 

 Kosmetische Fußpflege 

 Massagestudios (mit Ausnahme von medizinisch notwendigen Behandlungen) 

 Tattoo- und Piercingstudios 

 Laser- und IPL-Studios für kosmetische Behandlungen 

 Friseurbetriebe 

 Barbershops 
 Sonnenstudios und Solarien 

Medizinisch notwendige Behandlungen wie Physio- und Ergotherapie oder Logopädie dürfen weiter 

angeboten werden. Fußpfleger*innen und Podolog*innen dürfen auch ohne ärztliche Verordnung weiter 

medizinisch notwendige Behandlungen anbieten. Dienstleistungen in Nagelstudios sind im Sinne einer 

medizinisch notwendigen Behandlung dann zulässig, wenn sie zur Vermeidung oder zur Behandlung z.B. 

von Pilzerkrankungen, Nagelbettentzündungen bzw. zur Rekonstruktion von pathologisch deformierten 

Nägeln vorgenommen werden und von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal erbracht werden 

müssen. Laser- und IPL-Studios dürfen medizinisch notwendige Behandlungen wie Narbenbildung 

durchführen.  

 

Die genannten Verbote und Ausnahmen gelten unabhängig davon, ob die Dienstleistung in 

einem Ladenlokal oder mobil angeboten wird. Der Verkauf von Waren ist nicht erlaubt! 

 

 

Was gilt für Handwerksbetriebe?  

Handwerksbetriebe, die keine körpernahen Dienstleistungen anbieten, sind nicht unmittelbar von den 

Maßnahmen betroffen und können ihre Dienstleistungen weiterhin anbieten.  
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Die sog. Mischsortimentsregel, wird auch analog für die Handwerksbetriebe mit Ausstellung 

und/oder Ladengeschäft ausgelegt. Danach können Handwerksbetriebe zusätzlich auch 

einzelhändlerisch tätig sein, wenn die Handwerks- bzw. Werkstatttätigkeit überwiegt und 

den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit darstellt. Überwiegt dagegen der Vertrieb, ist dieser 

zwar zu schließen, der Werkstatttätigkeit darf aber auch in diesem Fall vollumfänglich 

nachgekommen werden. Als Regelbeispiele sind unter anderem Schreinereien mit 

Küchenstudio und Sanitärbetriebe mit Verkaufsausstellung umfasst. 

 

Personen dürfen ihrer Arbeit nachgehen, wenn sie nicht in einer aufgrund der Corona-Regeln zu 

schließenden Einrichtung tätig sind. So dürfen zum Beispiel mehrere Handwerker aus einer 

unbeschränkten Anzahl von Haushalten auf einer Baustelle arbeiten – hier gilt allerdings seit dem 1. 

Dezember eine Maskenpflicht. Der Arbeitgeber ist für die Einhaltung der Hygieneauflagen aus § 4 der 

Corona-Verordnung des Landes sowie zur gesundheitlichen Fürsorge gemäß § 3 Arbeitsschutzgesetz 

und § 618 Bürgerliches Gesetzbuch verpflichtet.  

Baumärkte, Verkaufsstätten für Baustoffe und Gartenbaubedarf sowie Verkaufsstätten des Landhandels 

sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Sie dürfen jedoch einen Abhol- und Lieferdienst für 

gewerbliche Kunden und Landwirte einrichten. 

 

Was gilt für gastronomische Angebote?  

Restaurants, Gaststätten, Bars, Kneipen, Imbisse, Cafés und andere gastgewerbliche Einrichtungen 

müssen schließen. Dazu zählen auch Shisha-Bars. Weiterhin erlaubt ist der Verkauf über die Theke für 

den Verzehr außer Haus, sowie Abhol- und Lieferdienste. Dabei dürfen auch vor der Lokalität keine 

Tische, Stehtische oder Tresen für den Verzehr vor Ort aufgestellt und genutzt werden. 

 

Metzgereien, Bäckereien, Eisdielen, Feinkostläden, Konditoreien usw. dürfen ebenfalls nur noch Speisen 

zur Mitnahme, sowie Abhol- und Lieferdienste anbieten. Ein Verzehr vor Ort an Tischen, Stehtischen 

oder Tresen ist auch hier nicht erlaubt. 

 

Aufgrund der seit 12. Dezember geltenden Ausgangsbeschränkung darf Essen nur noch bis 20 Uhr 

abgeholt werden. Danach sind nur noch Lieferdienste erlaubt.  

 

Auch Restaurants oder Bars in Hotel- und Beherbergungsbetrieben dürfen Speisen und Getränke im 

Außer-Haus-Verkauf anbieten. 

 

Der Ausschank von alkoholischen Getränken ist generell untersagt. Alkohol darf nur in verschlossen 

Behältnissen (Flaschen, Dosen etc.) verkauft werden. Der Konsum alkoholischer Getränke in der 

Öffentlichkeit ist nicht erlaubt. 

 

Darf der Einzelhandel Abhol- und Lieferdienste anbieten?  

Geschlossene Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe mit Ausnahme der Gastronomie dürfen keine 

Abholdienste (Click & Collect) anbieten. Damit soll verhindert werden, dass die Innenstädte weiter stark 

frequentiert werden. Eine getrennte Regelung für urbane Zentren und dem ländlichen Raum ist aus 

rechtlichen Gründen nicht möglich. 

 

Dagegen ist es Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben erlaubt Waren auszuliefern.  

 

 

 

Alle genannten Maßnahmen sind bis zum 10. Januar 2021 befristet – eine Verlängerung ist 

aber möglich. Eine Übersicht über weitere Regelungen erhalten Sie anbei. Zudem können in 

sog. Hotspots weitere Einschränkungen beschlossen werden. 

 

Wichtig: Die Verordnung lässt Raum für weitere/andere Auslegungen. Bei rechtlichen 

Unsicherheiten sprechen Sie bitte mit Ihrem zuständigen Ordnungsamt. 

 

Mit freundlichen Grüßen    

gez. Ralf Rothenburger   gez. Roland Müller 

Kreishandwerksmeister   Geschäftsführer 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__618.html
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